Bedenken  -  Anmeldung

(Vorschlag für alle Fälle)
wegen fachlich unzureichender Voraussetzungen 

für eine schadensfreie Auftragsausführung





01.01.10 ©
Bauherr :  ...............................................................................................................
Objekt :    ...............................................................................................................
Bauteil :   ...............................................................................................................
Raum :    ................................................................................................................
Auftragnehmer :  ....................................................................................................
Die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten auf dem Estrich ist für  .....................  vorgesehen.

Liegt eine Bauhandwerker-Sicherung (BGB 648 a) dem Auftrag zugrunde ?
Ja / Nein

Unser Auftrag zur Verlegung eines Bodenbelages umfasst die Eignungs-Prüfung des (Estrich)-Untergrundes für den vorgesehenen Bodenbelag.

Der gefährliche Restfeuchte-Gehalt kann nur am ungefährlichen Ausgleichsfeuchte-Grenzwert geprüft werden, den uns der Auftraggeber für den vor-Ort-Estrich nennen muss.

Im vorliegenden Fall kann man uns den, für den vor-Ort-Estrich zutreffenden, 20°C-Ausgleichsfeuchte-„geeignet“-Grenzwert nicht nennen. (2,0 CM-% sind seit 01/10 für Zementestriche nicht mehr „gültig“, was im Merkblatt des (http://www.ibf-troisdorf.de/files/BeisCEMsIIsmachensnursB-M-ZementesProbleme.pdf) IBF-Estrich-Institutes bestätigt wird) (0,5 CM-% „passen“ auch für „moderne“ Anhydrit-Estriche nicht mehr, was DNS-Denzel in der DNS-Belege-Reife-Liste für Anhydrit-Estrich-Sorten bestätigt).
Wenn wir den vorgesehenen Bodenbelags-Aufbau auf einen unbekannten Estrich-REST-Feuchte-Gehalt verlegen müssen, kann dies später, über materielle Feuchteschäden, bis zum Nutzungs-Ausfall des gesamten Gebäudes, und zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Nutzer, führen !
Wir dürfen deshalb auch nicht mit vorbereitenden Arbeiten zum Verlege-Auftrag beginnen, um der Gefahr der „GROB-fahrlässigen Handlung“ vorzubeugen !

Da der Belege-Reife-Zustand vom Auftraggeber, bzw. Untergrund-Hersteller, herzustellen ist, können wir nicht entscheiden, ob, und welche, Massnahme zur frühzeitigen Herstellung der Estrich-Belege-Reife ergriffen werden soll. 
Dies kann nur der Estrich-Hersteller bestimmen,  UND  VERANTWORTEN !

Da die Auftrags-Ausführung für den …(Datum)… vorgesehen war, und technisch eingeplant ist; und der Zeitpunkt der Estrich-Belege-Reife, die wir nicht herstellen können, nicht absehbar ist, behalten wir uns vor, Verzugs-Zinsen für Material-Vor-Leistungen und Ausführungs-Verzug geltend zu machen.

Sofern man uns „bittet“, den Verlege-Auftrag trotz unserer Bedenken auszuführen, bitten wir um schriftliche Freistellung von  ALLEN  Gewährleistungs-Verpflichtungen, die sich aus unserem Auftrag ergeben könnten, da die Wechsel-Wirkungen unbekannter Wasser-Mengen auf den vorgesehenen Bodenbelags-Aufbau unkalkulierbar sind.

In diesem Fall bitten wir um Zahlung der Material-Rechnung bevor wir mit der Auftrags-Ausführung beginnen.

Sofern man uns aus dem Auftrag „entlässt“, werden wir, aufgrund dieser fachlich begründeten Bedenken-Anmeldung, Gewinn-Ausfall geltend machen !

Auftragnehmer  ........................................




Datum :

Auftraggeber zur Kenntnis genommen  ................................................
Datum :
(ggf. durch Gerichts-Vollzieher zur Kenntnis genommen, und amtlich übergeben !)

(Post, Fax und Telefon bedeutet : Bauherr ist  NICHT ausreichend informiert !)

